
IG Metall, Arndtstr. 6, 78054 VS-Schwenningen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Du wurdest von den IG Metall-Mitgliedern in Deinem Bereich bzw. Betrieb für die nächsten vier Jahre 

als Mitglied der Delegiertenversammlung Deiner IG Metall-Verwaltungsstelle Villingen-

Schwenningen gewählt. Wir gratulieren Dir hiermit nochmals zu diesem wichtigen Mandat und 

freuen uns auf eine verlässliche und kollegiale Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren. 

Hiermit laden wir Dich herzlich ein zur 

konstituierenden Delegiertenversammlung mit Neuwahlen 

am  

Montag, dem 28. September 2020, 

um 17.30 Uhr, 

in den 

Donauhallen Donaueschingen, 

An der Donauhalle 2, Mozartsaal, 

78166 Donaueschingen 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Beschlussfassung über die Tagesordnung und Genehmigung

der Tagesordnung

5. Geschäftsbericht

6. Bericht der Mandatsprüfung und der Revision

7. Aussprache zu den Berichten TOP 5 und 6

8. Entlastung der Geschäftsführer und des Ortsvorstandes

9. Wahl einer Wahlkommission (Ziffer 4.1 der Wahlordnung)

10. Neuwahlen

 Wahl des ersten Bevollmächtigten und Kassierers

 Wahl des zweiten Bevollmächtigten (ehrenamtlich)
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Datum: 

09.09.2020 

Unser Zeichen: 
TB/DS 

Tel: 07720-8332-0 
Fax: 07720-8332-22 

mail: 
villingen-schwenningen@igmetall.de  



 

Seite 2 

Einladung zur konstituierenden Delegiertenversammlung am 28.09.2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Wahl der 9 Beisitzer*innen des Ortsvorstandes

 Wahl der 4 Delegierten zur Bezirkskonferenz

 Wahl der 4 stellvertretenden Delegierten zur Bezirkskonferenz

 Wahl der Mitglieder der Tarifkommissionen:

> 5 Mitglieder Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg

> 1 Mitglied KFZ-Handwerk

11. Beratung und Beschlussfassung der vorliegenden Anträge

12. Termine

13. Verschiedenes

Beigefügt findest Du unseren Geschäftsbericht zur vergangenen Wahlperiode 2015 bis 2019 mit den 

aus unserer Sicht wichtigsten Fakten und Ereignissen.   

Außerdem haben wir für Dich einen neuen Mitgliedsausweis mit Bar-Code anfertigen lassen. Dieser 

ist künftig zu allen Delegiertenversammlungen mitzubringen, da die Erfassung der Anwesenheit ab 

sofort über den Bar-Code erfolgen wird.  

Auch eine Anwesenheitsbestätigung sowie eine Reisekostenabrechnung findest Du anbei. Die 

Anwesenheitsbestätigung ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben beim Eintreffen am 

Empfang abzugeben. Sie ersetzt die bisherige Eintragung in die Anwesenheitsliste.  

Falls Du Fahrgeld von Deinem Wohnort zum Veranstaltungsort geltend machen möchtest, bringe 

auch das Reisekostenformular bitte komplett ausgefüllt mit. 

Wegen der Bedeutung dieser Versammlung bitten wir Dich unbedingt um Teilnahme und um Deine 

verbindliche An- oder Abmeldung bis spätestens zum 21. September 2020 und zwar formlos per 

Telefon (07720-8332 0), Telefax (07720 8332 22) oder E-Mail (villingen-schwenningen@igmetall.de).  

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Bleile Ralf Kleiser 

Erster Bevollmächtigter und Kassierer  Zweiter Bevollmächtigter (ehrenamtlich) 

IG Metall Villingen-Schwenningen IG Metall Villingen-Schwenningen 

Anlagen: 

> Hinweise zur Einladung Delegiertenversammlung

> Geschäftsbericht 2016 bis 2019

> Mitgliedsausweis mit QR-Code

> Anwesenheitsbestätigung (zur Veranstaltung unterschrieben mitbringen!)

> Reisekostenformular zur Abrechnung von Fahrgeld



Hinweise zur Einladung Delegiertenversammlung am 28.09.2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stimm-/Wahlberechtigte: 

Ortsvorstandsmitglieder, die nicht gewählte Delegierte sind, haben in der 
Delegiertenversammlung volles Stimmrecht. Dieses Stimmrecht endet mit der Erteilung der 
Entlastung in der konstituierenden Sitzung der Delegiertenversammlungen gem. § 14 Ziffer 2 
Abs. 9 der Satzung. Ihre sonstigen sich aus dem Ortsvorstandsmandat ergebene Rechte und 
Pflichten bleiben bis zur Bestätigung der neu gewählten Ortsvorstandsmitglieder durch den 
Vorstand davon unberührt. Das Mandat der Ortsvorstandsmitglieder endet mit dem Zeitpunkt 
der Bestätigung der neu gewählten Ortsvorstandsmitglieder durch den Vorstand. 

Beteiligung von Frauen gemäß § 13 der Satzung der IG Metall: 

Aufgrund der Satzung müssen Frauen entsprechend ihrem Anteil an den Mitgliedern in unseren 
Gremien berücksichtigt werden. Der Frauenanteil der Geschäftsstelle beträgt 25,9 % (Stand 
08/2020). Daraus ergibt sich für den Ortsvorstand (11 Mitglieder einschließlich 1. und 2. 
Bevollmächtigte/r), dass mindestens 3 Frauen zu wählen sind. Über die Aufteilung der Mandate 
für die Mitglieder der Tarifkommission der Metall- und Elektroindustrie entscheidet die 
Bezirksleitung. Von den 5 Mitgliedern der Tarifkommission ist mindestens 1 Frau in unserer 
Geschäftsstelle zu wählen. Für die Tarifkommission im KFZ-Bereich ist ein Mitglied zu wählen. 
Von den 4 Delegierten und 4 Stellvertretern für die Bezirkskonferenz ist jeweils mindestens 1 

Frau zu wählen. 

Wahl der Mitglieder des Ortsvorstandes (Auszug aus der Satzung § 14): 

In den Ortsvorstand können grundsätzlich nur Mitglieder mit mindestens 36monatiger 
ununterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer Beitragsleistung während 
dieser Zeit gewählt werden.  

Delegierte Bezirkskonferenz (Auszug aus der Satzung § 17): 

Wählbar sind nur Mitglieder mit mindestens 36monatiger ununterbrochener 
Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer Beitragsleistung während dieser Zeit. 

Wichtige Hinweise zur Delegiertenversammlung in Zeiten von Covid-19 

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen: Für die Einhaltung der 

Hygienevorschriften hat die IG Metall ein eigenes Hygienekonzept für Versammlungen erstellt. 

Selbstverständlich setzen wir diese Empfehlungen und die Anweisungen der zuständigen Behörden 

hinsichtlich der aktuellen Situation um.  

Wir bitten Dich darum, einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen und während der Veranstaltung zu 

tragen. Weiterhin sind der Mindestabstand von 1,5 Meter und die ausgewiesenen Hygieneregeln 

einzuhalten.  Solltest du dich am Tag der Delegiertenversammlung nicht gut fühlen, in den letzten zwei 

Wochen aus einem Covid-19-Risikogebiet zurück gekehrt sein oder Kontakt mit einem Verdachtsfall 

gehabt haben, bitten wir dich, nicht an der Delegiertenversammlung teilzunehmen. 

Bitte habe Verständnis dafür, dass wir aufgrund der aktuellen Situation nur ein eingeschränktes 

Bewirtungsangebot vorhalten können. 

Aufgrund der von uns getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sind wir sicher, dass wir im Rahmen unserer 

Versammlung ein Maximum an Sicherheit gewährleisten können! 



Hiermit bestätige ich meine Teilnahme 

Konstituierende Delegiertenversammlung 

28. September 2020, ab 17.30 Uhr,

Donauhallen, Donaueschingen

an der Veranstaltung: am: 

in: 

Nachname:    .........................................................

Vorname:   .........................................................

Mitgliedsnummer: .........................................................

Betriebs-Nr.:  .........................................................

Firma    .........................................................

Donaueschingen, 28.09.2020 

______________________________________________ 

Unterschrift  

Dieses Formular ist bei Deinem Eintreffen am Empfang unterschrieben abzugeben!!! 




